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(54) Dachdämmplatte

(57) Dachdämmplatte mit einer Oberseite für die
Auflage von Dachpfannen und einer dachlattenseitigen
Unterseite. Die Unterseite weist zumindest eine Monta-
geausnehmung auf, mit welcher Montageausnehmung
die Platte an einer Dachlatte einhängbar ist, wobei die

Dachlatte in die Montageausnehmung eingreift. Die
Montageausnehmung weist einen spitzwinkeligen Hin-
terschnitt auf, in welchen Hinterschnitt die Dachlatte im
verlegten Zustand der Platte mit einem spitzwinkeligen
Abschnitt eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dachdämmplatte
mit einer Oberseite für die Auflage von Dachpfannen
bzw. Dachziegeln und einer dachlattenseitigen Unter-
seite. - Solche Dachdämmplatten bestehen normaler-
weise aus einem geschäumten Kunststoff, vorzugswei-
se aus geschäumtem Polystyrol. Die Dachdämmplatten
werden auf die Dachlatten einer Dachkonstruktion auf-
gelegt und an den Dachlatten befestigt. Die aneinander
gefügten Dachdämmplatten bilden somit eine Zwi-
schenlage zwischen Dachlatten und Dachpfannen. Der-
artige Dachdämmplatten dienen insbesondere zur Wär-
medämmung. An der Oberseite weisen die Dachdämm-
platten in der Regel Profilierungen auf, die die Auflage
und Positionierung von Dachpfannen erleichtern.
[0002] Die aus der Praxis bekannten Dachdämmplat-
ten der eingangs genannten Art werden normalerweise
mit speziellen Befestigungselementen an den Dachlat-
ten befestigt. Bei den Befestigungselementen handelt
es sich beispielsweise um Nägel, mit denen die Dach-
dämmplatten an den Dachlatten angenagelt werden.
Diese Verlegungsweise der Dachdämmplatten ist sehr
aufwändig und zwar sowohl sehr arbeitsaufwändig und
damit kostenaufwändig als auch materialaufwändig, da
in der Regel eine Vielzahl von Befestigungselementen
für die Fixierung der Dachdämmplatten erforderlich ist.
Die die Dachdämmplatten durchdringenden Befesti-
gungselemente, insbesondere Nägel, bilden außerdem
unerwünschte Wärmebrücken. Fernerhin ist bei den
aus der Praxis bekannten Dachdämmplatten oftmals
keine ausreichend exakte Positionierung möglich. Das
kann zur Folge haben, dass auch eine funktionssichere
Auflage der Dachziegel auf den Dachdämmplatten pro-
blematisch wird.
[0003] Demgegenüber liegt der Erfindung das techni-
sche Problem zugrunde, eine Dachdämmplatte der ein-
gangs beschriebenen Art anzugeben, die auf einfache
Weise positioniert und an den Dachlatten befestigt wer-
den kann und mit der die vorstehend beschriebenen
Nachteile effektiv vermieden werden.
[0004] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung eine Dachdämmplatte mit einer Oberseite
für die Auflage von Dachpfannen und einer dachlatten-
seitigen Unterseite,
wobei die Unterseite zumindest eine Montageausneh-
mung aufweist, mit welcher Montageausnehmung die
Platte an einer Dachlatte einhängbar ist, wobei die
Dachlatte in die Montageausnehmung eingreift
und wobei die Montageausnehmung einen spitzwinke-
ligen Hinterschnitt aufweist, in welchen Hinterschnitt die
Dachlatte im verlegten Zustand der Platte mit einem
spitzwinkeligen Abschnitt eingreift.
[0005] Die Montageausnehmung weist also einen
gleichsam keilförmigen Hinterschnitt auf, in den ein ent-
sprechend ausgebildeter Abschnitt einer Dachlatte ein-
greifen kann. Es liegt somit im Rahmen der Erfindung,
dass die erfindungsgemäße Dachdämmplatte für ein

Aufsetzen bzw. für ein Einhängen an speziell geformten
Dachlatten vorgesehen ist. Aufgrund des Einhängens
der Dachdämmplatte mit ihrer Montageausnehmung an
einer Dachlatte sind weitere Befestigungselemente zur
Fixierung der Dachdämmplatte an der Dachlatte grund-
sätzlich nicht erforderlich. Durch das Einfassen der
Dachlatte in die Montageausnehmung wird die Dach-
dämmplatte an der Dachlatte funktionssicher gehalten.
[0006] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass sich
die Montage-ausnehmung über die gesamte Breite der
Platte erstreckt. Zweckmäßigerweise weist die Monta-
geausnehmung also keine Unterbrechungen entlang ih-
rer Erstreckung auf. In Bezug auf die Länge der Dach-
dämmplatte von der Firstseite zur Traufseite der Platte
ist die Montageausnehmung vorzugsweise mittig in der
Unterseite der Platte vorgesehen. Zweckmäßigerweise
ist die Montageausnehmung im mittleren Drittel, bevor-
zugt im mittleren Fünftel der Platte (in Bezug auf die
Länge der Platte) vorgesehen.
[0007] Wenn eine Dachdämmplatte auf die zugeord-
nete Dachlatte aufgesetzt ist und die Dachlatte folglich
in die Montage-ausnehmung eingreift, so ragt die Dach-
latte vorzugsweise aus der Unterseite der Platte etwas
hervor. Zweckmäßigerweise ist die Dicke d der Dachlat-
te um wenige Millimeter, beispielsweise 0,5 bis 3 Milli-
meter, bevorzugt 1 bis 2 Millimeter größer als die Tiefe
t der Montageausnehmung. Auf diese Weise können
Ungenauigkeiten von Dachlatte und Dachstuhl bzw.
Sparren effektiv ausgeglichen werden. - Nach bevor-
zugter Ausführungsform der Erfindung ist eine Monta-
ge-ausnehmung im Querschnitt rechteckförmig, mit
dem spitzwinkeligen Hinterschnitt an einer Rechteck-
seite, ausgebildet. Die ansonsten im Querschnitt recht-
eckförmig ausgebildete Montageausnehmung weist al-
so an einer Rechteckseite den spitzwinkeligen Hinter-
schnitt auf.
[0008] Nach sehr bevorzugter Ausführungsform, der
im Rahmen der Erfindung ganz besondere Bedeutung
zukommt, ist der spitzwinkelige Hinterschnitt der Mon-
tageausnehmung firstseitig angeordnet. Firstseitige An-
ordnung meint, dass der spitzwinkelige Hinterschnitt
bzw. die Spitze des spitzwinkeligen Hinterschnittes zur
Firstseite der Platte hin orientiert ist. Firstseite der Platte
bezieht sich auf den verlegten Zustand der Platte, in
dem die betreffende Seite zum First hin orientiert ist. Im
verlegten Zustand der Platte, insbesondere an einem
Steildach, schiebt sich der spitzwinkelige Hinterschnitt
der Montageausnehmung unter Einwirkung der
Schwerkraft bzw. unter der Last der Platte bzw. der dar-
auf aufliegenden Dachziegel gleichsam auf den zuge-
ordneten spitzwinkeligen Abschnitt der Dachlatte auf.
Hierdurch wird eine sehr effektive Fixierung der Dach-
dämmplatte an der Dachlatte erzielt, sodass zusätzliche
Befestigungsmaßnahmen nicht mehr erforderlich sind.
- Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die Montage-
ausnehmung der Platte für eine formschlüssige Aufnah-
me des spitzwinkeligen Abschnittes der Dachlatte vor-
gesehen ist. Der spitzwinkelige Abschnitt der Dachlatte
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greift also zweckmäßigerweise formschlüssig in den
spitzwinkeligen Hinterschnitt der Montageausnehmung
ein.
[0009] Vorzugsweise beträgt der spitze Winkel α des
Hinterschnittes 25° bis 40°, bevorzugt 25° bis 35°. Nach
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung be-
trägt der spitze Winkel α des Hinterschnittes 27° bis 33°,
beispielsweise 30°.
[0010] Nach bevorzugter Ausführungsform, der im
Rahmen der Erfindung ganz besondere Bedeutung zu-
kommt, ist eine zweite Montageausnehmung an einer
Stirnseite der Platte vorgesehen und ist diese zweite
Montageausnehmung zu dieser Stirnseite hin offen aus-
gebildet. Stirnseitig weist diese zweite Montageausneh-
mung also keine begrenzende Wandung auf. Somit bil-
det die stirnseitig vorgesehene Montageausnehmung
gleichsam eine Stufe an dieser Stirnseite. Es liegt im
Rahmen der Erfindung, dass beim ordnungsgemäßen
Anlegen bzw. Anfügen einer weiteren Dachdämmplatte
an die mit der Montageausnehmung versehene Stirn-
seite diese Montage-ausnehmung gleichsam vervoll-
ständigt wird. Ein entsprechender Abschnitt der weite-
ren Platte schließt vorzugsweise die bislang offene Sei-
te der Montage-ausnehmung. Die zweite Montageaus-
nehmung ist wie die erste Montageausnehmung für ein
Aufsetzen bzw. für ein Einhängen an eine Dachlatte vor-
gesehen. Die zweite Ausnehmung hat zweckmäßiger-
weise die gleiche Form und Größe oder zumindest im
Wesentlichen die gleiche Form und Größe wie die erste
Montageausnehmung. Es liegt im Rahmen der Erfin-
dung, dass auch die zweite Montageausnehmung zu-
mindest im vervollständigten Zustand (das heißt im ver-
legten Zustand der Dachdämmplatten) einen spitzwin-
keligen Hinterschnitt aufweist, der vorzugsweise dem
spitzwinkeligen Hinterschnitt der ersten Montage-aus-
nehmung entspricht. Nach sehr bevorzugter Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die zweite Montageausneh-
mung an der Firstseite der Platte angeordnet. Dann ist
diese zweite Montageausnehmung zur Firstseite der
Dachdämmplatte hin offen. Im verlegten Zustand wird
die zweite Montage-ausnehmung mittels der firstseitig
anliegenden weiteren Dachdämmplatte ver-vollstän-
digt. Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung, dass
der spitzwinkelige Hinterschnitt der zweiten Montage-
ausnehmung firstseitig vorgesehen ist. Die mit dieser
Orientierung verbundenen Vorteile wurden bereits wei-
ter oben erläutert.
[0011] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die Dachdämmplatte aufgrund ihrer erfindungsge-
mäßen Ausgestaltung problemlos auf einer Dachlatte
bzw. auf Dachlatten fixierbar ist. Die erfindungsgemä-
ßen Dachdämmplatten können mit ihren Montageaus-
nehmungen problemlos auf den Dachlatten aufgesetzt
werden und auf diese Weise einfach und exakt positio-
niert bzw. orientiert werden. Die Dachdämmplatten
zeichnen sich durch einen festen Halt an den Dachlatten
aus und zusätzliche Befestigungselemente wie Nägel
oder dergleichen sind zur Fixierung der Platten nicht er-

forderlich. Von daher entfallen auch die eingangs be-
schriebenen nachteilhaften Wärmebrücken. Hervorzu-
heben ist auch, dass die erfindungsgemäßen Dach-
dämmplatten auf einfache und kostengünstige Weise
hergestellt werden können.
[0012] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigen in schematischer Dar-
stellung:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Dachdämmplatte,

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Unterseite des Gegen-
standes nach Fig. 1 aus Richtung des Feiles A,

Fig. 3 den vergrößerten Ausschnitt B aus Fig. 1 und

Fig. 4 benachbarte aneinander angeschlossene
Dachdämmplatten.

[0013] Die Figuren zeigen eine Dachdämmplatte mit
einer Oberseite 1 für die Auflage von nicht dargestellten
Dachpfannen bzw. Dachziegeln und einer dachlatten-
seitigen Unterseite 2. Die Unterseite 2 weist im Ausfüh-
rungsbeispiel eine erste Montageausnehmung 3 auf,
mit der die Platte an einer Dachlatte 4 (Fig. 3) einhäng-
bar bzw. fixierbar ist. Die Dachlatte 4 greift dabei in die
erste Montageausnehmung 3 ein. Die erste Montage-
ausnehmung 3 weist einen spitzwinkeligen Hinter-
schnitt 5 auf, in welchen Hinterschnitt 5 die Dachlatte 4
im verlegten Zustand der Platte mit einem spitzwinkeli-
gen Abschnitt 6 eingreift (Fig. 3).
[0014] In der Figur 2 ist erkennbar, dass sich die erste
Montage-ausnehmung 3 über die gesamte Breite der
Platte erstreckt. Aus den Fig. 1, 3 und 4 geht hervor,
dass vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel die Dik-
ke d der Dachlatte um wenige Millimeter, beispielsweise
1 bis 2 Millimeter größer ist als die Tiefe t der Montage-
ausnehmung. Dies ist in den Fig. 1, 3 und 4, insbeson-
dere in Fig. 3, angedeutet worden. Die Montageausneh-
mung 3 ist im Querschnitt rechteckförmig, mit dem spitz-
winkeligen Hinterschnitt 5 an einer Rechteckseite, aus-
gebildet (Fig. 1, 3 und 4). Nach sehr bevorzugter Aus-
führungsform und im Ausführungsbeispiel ist der spitz-
winkelige Hinterschnitt 5 der Montageausnehmung 3
firstseitig angeordnet. Das heißt, dass der spitzwinkeli-
ge Hinterschnitt 5 im verlegten Zustand der Platte zum
First hin orientiert ist. Aus den Fig. 1, 3 und 4 ist ent-
nehmbar, dass die Montageausnehmung 3 für eine
formschlüssige Aufnahme des spitzwinkeligen Ab-
schnittes 6 der Dachlatte 4 vorgesehen ist. Der spitz-
winkelige Abschnitt 6 greift also formschlüssig in den
spitzwinkeligen Hinterschnitt 5 der Montageausneh-
mung 3 ein. In den Fig. 1, 3 und 4 ist erkennbar, dass
nach einer Ausführungsform und im Ausführungsbei-
spiel die Dachlatte 4 schmaler ist als die Montage-aus-
nehmung 3, sodass im verlegten bzw. montierten Zu-
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stand der Platte ein dachlattenfreier Spielraum 7 in der
Montage-ausnehmung 3 verbleibt. Wenn nach bevor-
zugter Ausführungsform die Dachdämmplatte aus ge-
schäumtem Polystyrol besteht, so sind Komponenten
der Dachdämmplatte in der Regel elastisch verformbar.
Dann kann grundsätzlich die Dachlatte 4 die Montage-
ausnehmung 3 auch vollständig ausfüllen oder nahezu
vollständig ausfüllen, weil die elastische Verformbarkeit
der Seitenwände der Montageausnehmung 3 nichtsde-
stoweniger ein einfaches Aufsetzen bzw. Aufklemmen
auf die Dachlatte 4 gestattet. Nach sehr bevorzugter
Ausführungsform der Erfindung nimmt die Dachlatte 4
in Bezug auf die Breite b der Montageausnehmung 3
zumindest 60%, vorzugsweise zumindest 75% der
Montageausnehmung 3 ein. Zweckmäßigerweise
nimmt die Dachlatte 4 in Bezug auf die gesamte Mon-
tageausnehmung 3, das heißt in Bezug auf die Breite b
und die Tiefe t der Montageausnehmung 3 zumindest
60%, vorzugsweise zumindest 75 % der Montageaus-
nehmung 3 ein.
[0015] Der spitze Winkel α des Hinterschnittes 5 be-
trägt vorzugsweise 25° bis 35°. Im Ausführungsbeispiel
(siehe insbesondere Fig. 3) beträgt der spitze Winkel α
30°.
[0016] Insbesondere den Fig. 1 und 4 ist entnehmbar,
dass nach sehr bevorzugter Ausführungsform und im
Ausführungsbeispiel eine zweite Montageausnehmung
8 an einer Stirnseite der Platte vorgesehen ist und dass
diese Montageausnehmung 8 vor dem Verlegen der
Platte (Fig. 1) zur Stirnseite hin offen ist. Beim Anlegen
einer weiteren Platte an die Stirnseite mit der Montage-
ausnehmung 8 wird diese Montage-ausnehmung 8 ver-
vollständigt (dies verdeutlicht Fig. 4). Die weitere ange-
legte Platte ergänzt also die offene Seite der zweiten
Montageausnehmung 8, sodass eine vollständige zwei-
te Montageausnehmung 8 resultiert. Vorzugsweise und
im Ausführungsbeispiel ist die zweite Montageausneh-
mung 8 an der Firstseite 9 der Dachdämmplatte ange-
ordnet. Zweckmäßigerweise und im Ausführungsbei-
spiel ist an der Traufseite 10 der Dachdämmplatte ein
keilförmiges Element 11 vorgesehen, mit dem beim An-
einanderlegen der Platten die zweite Montageausneh-
mung 8 vervollständigt wird, sodass auch diese zweite
Montageausnehmung 8 einen spitzwinkeligen Hinter-
schnitt 5 aufweist. In diesem spitzwinkeligen Hinter-
schnitt 5 greift dann ebenfalls eine Dachlatte 4 mit ihrem
spitzwinkeligen Abschnitt 6 ein (Fig. 4). Nach bevorzug-
ter Ausführungsform und im Ausführungsbeispiel hat
die zweite Montageausnehmung 8 die gleiche Form und
Größe wie die erste Montageausnehmung 3. Auch die
zweite Montage-ausnehmung 8 erstreckt sich über die
gesamte Breite der Dachdämmplatte.
[0017] Vorzugsweise und im Ausführungsbeispiel
nach den Figuren weist also jede Dachdämmplatte zwei
Montageausnehmungen 3, 8 auf. Die erste Montage-
ausnehmung 3 ist bereits im unverlegten Zustand der
Platte vollständig ausgebildet. Zweckmäßigerweise und
im Ausführungsbeispiel ist diese erste Montageausneh-

mung 3 in Bezug auf die Längserstreckung der Platte
von der Firstseite 9 zur Traufseite 10 mittig in der Un-
terseite 2 der Platte vorgesehen. Mittig meint dabei ins-
besondere, dass die erste Montageausnehmung 3 in
dem in Bezug auf die Längserstreckung der Platte von
der Firstseite 9 zur Traufseite 10 mittleren Drittel der Un-
terseite 2 der Platte angeordnet ist.
[0018] In den Fig. 1 und 4 ist erkennbar, dass eine
erfindungsgemäße Dachdämmplatte an ihrer Oberseite
1 vorzugsweise Profilierungen 12 für die Auflage von
nicht dargestellten Dachpfannen bzw. Dachziegeln auf-
weist. Zweckmäßigerweise sind diese Profilierungen 12
im Querschnitt (bzw. in der Seitenansicht) keilförmig
sich verdickend ausgebildet. Der Fig. 1 ist entnehmbar,
dass im unverlegten Zustand der Platte an der Obersei-
te 1 der Platte eine im Querschnitt keilförmige Profilie-
rung 12.1 vorgesehen ist, die vollständig ausgebildet ist
und in Bezug auf die Längserstreckung der Platte von
der Firstseite 9 zur Traufseite 10 zweckmäßigerweise
mittig auf der Oberseite 1 der Platte angeordnet ist. Zwei
weitere im Querschnitt keilförmige Profilierungen 12.2
sind dagegen im unverlegten Zustand der Platte (Fig.
1) unvollständig ausgebildet und ergänzen sich erst im
verlegten Zustand der Platte (Fig. 4) mit entsprechen-
den Profilierungen 12.2 einer benachbarten Platte zur
vollständigen in Querschnitt keilförmigen Profilierung
12. Die vorstehend erläuterte Ausführungsform mit den
im Querschnitt keilförmigen Profilierungen 12 hat sich
im Rahmen der Erfindung besonders bewährt.

Patentansprüche

1. Dachdämmplatte mit einer Oberseite (1) für die Auf-
lage von Dachpfannen und einer dachlattenseitigen
Unterseite (2),
wobei die Unterseite (2) zumindest eine Montage-
ausnehmung (3) aufweist, mit welcher Montage-
ausnehmung (3) die Platte an einer Dachlatte (4)
einhängbar ist, wobei die Dachlatte (4) in die Mon-
tageausnehmung (3) eingreift
und wobei die Montageausnehmung (3) einen
spitzwinkeligen Hinterschnitt (5) aufweist, in wel-
chen Hinterschnitt (5) die Dachlatte (4) im verlegten
Zustand der Platte mit einem spitzwinkeligen Ab-
schnitt (6) eingreift.

2. Dachdämmplatte nach Anspruch 1, wobei sich die
Montageausnehmung (3) über die gesamte Breite
der Platte erstreckt.

3. Dachdämmplatte nach einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei die Montageausnehmung (3) im Quer-
schnitt rechteckförmig, mit dem spitzwinkeligen
Hinterschnitt (5) an einer Rechteckseite, ausgebil-
det ist.

4. Dachdämmplatte nach einem der Ansprüche 1 bis
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3, wobei der spitzwinkelige Hinterschnitt (5) der
Montageausnehmung (3) firstseitig angeordnet ist.

5. Dachdämmplatte nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei die Montageausnehmung (3) für eine form-
schlüssige Aufnahme des spitzwinkeligen Ab-
schnittes (6) der Dachlatte (4) vorgesehen ist.

6. Dachdämmplatte nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei der spitze Winkel α des Hinterschnittes 25°
bis 40°, vorzugsweise 25° bis 35° beträgt.

7. Dachdämmplatte nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei eine zweite Montageausnehmung (8) an
einer Stirnseite der Platte vorgesehen ist und wobei
die Montageausnehmung (8) zur Stirnseite der
Platte hin offen ist.

8. Dachdämmplatte nach Anspruch 7, wobei beim An-
legen einer weiteren Platte an die Stirnseite mit der
Montage-ausnehmung (8) eine Vervollständigung
dieser zweiten Montageausnehmung (8) erfolgt.

9. Dachdämmplatte nach einem der Ansprüche 7 oder
8, wobei die zweite Montageausnehmung (8) an der
Firstseite (9) der Platte angeordnet ist.
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